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10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Vornahme der PCR-Testung 
ständig dort abzusondern.

(3) Für Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei 
ihnen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur 
Selbstanwendung vorgenommene Testung auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis auf-
weist, gilt Absatz 1 entsprechend, sofern die Testung unter fach-
kundiger Aufsicht erfolgt ist. Ist die Testung nicht unter fach-
kundiger Aufsicht durchgeführt worden, so sind die Personen 
verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung mittels 
eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 
(PCR-Testung) herbeizuführen. Als fachkundige Aufsicht im 
Sinne von Satz 1 gilt jede Person, die berechtigt ist, PoC-Testun-
gen an anderen Personen vorzunehmen.

(4) Personen in Absonderung ist es nicht gestattet, Besuch von 
Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. 
Für die Zeit der Absonderung unterliegen die abgesonderten 
Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheits-
amt.

(5) Die Absonderung endet im Fall von Absatz 1 mit dem Vor-
liegen eines negativen Ergebnisses der PCR-Testung, spätestens 
jedoch nach 10 Tagen nach dem Zeitpunkt der Vornahme des 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests; im Fall von Absatz 2 mit 
dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer frühestens am 
7. Tag nach dem Zeitpunkt der Vornahme der die Absonderung 
begründenden PCR-Testung vorgenommenen PoC-Testung im 
Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 3, Erste Alternative oder 
PCR-Testung. Abweichend von Satz 1 endet die Absonderung 
für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit dem Vorliegen eines 
negativen Ergebnisses einer frühestens am 7. Tag nach dem 
Zeitpunkt der Vornahme der die Absonderung begründenden 
PCR-Testung vorgenommenen PCR-Testung, sofern die abge-
sonderte Person zuvor 48 Stunden symptomfrei war. Sofern der 
Symptombeginn vor dem Zeitpunkt der Testdurchführung liegt, 
kann das zuständige Gesundheitsamt abweichend von den Ab-
sätzen 1 und 2 den Symptombeginn als fiktiven Zeitpunkt des 
Beginns der Absonderung festlegen.

(6) Enge Kontaktpersonen zu einer im Sinne der Absätze 1 bis 
3 positiv getesteten Person haben sich unverzüglich nach Kennt-
niserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwoh-
nung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 10 Ta-
gen ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung ständig dort abzu-
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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 8 Satz 1 und § 28a Absatz 7 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5162) geändert worden ist, sowie § 7 der COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom  
14. Januar 2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1) geändert worden ist, ver-
ordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der  

Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Vierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 1334), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 11. Januar 2022 (GVBl. S.10) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7 
Regelungen zur Absonderung

(1) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vorgenom-
mene Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, sind vorbehaltlich des 
Absatzes 3 verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung 
mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-
CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen, sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 10 Ta-
gen ab dem Zeitpunkt der Vornahme des Point-of-Care 
(PoC)-Antigen-Tests ständig dort abzusondern. Zum Zwecke 
der PCR-Testung darf die Örtlichkeit der Absonderung verlas-
sen werden.

(2) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorgenommene Testung (PCR-Testung) ein posi-
tives Ergebnis aufweist, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermög-
lichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 

Dritte Verordnung
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sondern. Bei der Einstufung als enge Kontaktperson und deren 
Absonderung, hat das zuständige Gesundheitsamt die Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung zu berücksichtigen. Die Absonderung von Kontaktperso-
nen endet spätestens nach 10 Tagen nach dem Zeitpunkt des 
letzten Kontakts zu einer im Sinne der Absätze 1 bis 3 positiv 
getesteten Person und frühestens mit dem Vorliegen eines nega-
tiven Ergebnisses einer am 7. Tag nach dem Zeitpunkt des letz-
ten Kontakts zu einer im Sinne der Absätze 1 bis 3 positiv ge-
testeten Person vorgenommenen PoC-Testung im Sinne von § 6 
Absatz 1 Nummer 3, Erste Alternative oder PCR-Testung. Ab-
weichend von Satz 3 endet die Absonderung von Schülerinnen 
und Schülern oder Kindern, die eine Kindertagesstätte besu-
chen, frühestens mit dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses 
einer am 5. Tag nach dem Zeitpunkt des letzten Kontakts zu 
einer im Sinne der Absätze 1 bis 3 positiv getesteten Person vor-
genommenen PoC-Testung im Sinne von § 6 Absatz 1 Num-
mer 3, Erste Alternative oder PCR-Testung. Abweichend von 
Satz 1 endet die Absonderung für asymptomatische Personen im 
Sinne von § 6 Absatz 2 Nummer 1 a) Coronavirus-Einreisever-
ordnung vom 28. September 2021 (BAnz AT 29.09.2021 V1), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Dezember 
2021 (BAnz AT 22.12.2021 V1) geändert worden ist, die zu-
gleich Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 sind, 
frühestens mit dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer 
am 5. Tag nach dem Zeitpunkt des letzten Kontakts zu einer im 
Sinne der Absätze 1 bis 3 positiv getesteten Person vorgenom-
menen PCR-Testung. Ausgenommen von der Absonderungs-
pflicht nach Satz 1 sind Kontaktpersonen, die
1. Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sind 

und die eine Auffrischimpfung erhalten haben,
2. Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 und 2, deren 

letzte erforderliche Impfung nicht länger als drei Monate zu-
rückliegt,

3. Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 und 2, deren 
PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 
Infektion mit dem Coronavirus mindestens 28 Tage und 
nicht länger als drei Monate zurückliegt,

4. Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 3, deren Imp-
fung nicht länger als drei Monate zurückliegt,

5. Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 4, deren 
PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 
Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate 
zurückliegt,

6. Personen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4, für die 
keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsicht-
lich einer Auffrischimpfung besteht.

(7) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz blei-
ben unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann von den 
Absätzen 1 bis 3, 5 und 6 abweichende Einzelanordnungen tref-
fen.“

2. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Für gastronomische Angebote gilt § 18 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass diese für die beherbergten Personen unter der 
2G-Bedingung angeboten werden dürfen und soweit geschlos-
sene Räume betroffen sind, zeitlich oder räumlich vom sonsti-
gen Gastronomiebetrieb getrennt stattfinden müssen.“

3. § 24 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird vor dem Wort „Regelbetrieb“ das Wort „ein-

geschränkter“ eingefügt.
b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „zu beachtende Hygie-

nevorgaben“ ein Komma und die Wörter „den Gruppen-
strukturen und dem Verfahren zum Umgang mit Personal-
engpässen“ eingefügt.

4. In § 31 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„§ 9a gilt entsprechend.“

5. § 40 wird wie folgt gefasst:

„§ 40 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich 
nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-
schutzgesetzes und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73 Absatz 2 zweiter 
Halbsatz des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße von 
bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Gesichts-

maske oder FFP-2-Maske trägt und keine Ausnahme nach 
Absatz 2, § 11 Absatz 3 Satz 4, § 12 Absatz 1 und Absatz 3, 
§ 14 Absatz 3 und Absatz 4, § 17 Absatz 3 Satz 6, § 20, § 26 
Absatz 3, § 28 Absatz 1 Satz 2, § 31 Absatz 1 Satz 2, § 34 
Absatz 5 Satz 2 oder § 35 Absatz 1 Satz 5 vorliegt,

2. entgegen § 4 Absatz 5 Angaben nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß macht, soweit keine Ausnahme nach Ab-
satz 5 Satz 4 vorliegt,

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept erstellt,

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorlegt,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 4 die Einhaltung der im Schutz- 
und Hygienekonzept festgelegten Schutzmaßnahmen nicht 
sicherstellt,

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2 nicht un-
verzüglich eine PCR-Testung herbeiführt,

7. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung er-
möglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme 
nach § 7 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

8. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum 
von 10 Tagen ständig absondert, bis das Ergebnis einer Tes-
tung mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavi-
rus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

9. entgegen § 7 Absatz 2 sich nicht unverzüglich nach Kennt-
niserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermögli-
chende Unterkunft begibt,

10. entgegen § 7 Absatz 2 sich nicht für einen Zeitraum von  
10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Vornahme der PCR-Testung 
ständig absondert,

11. entgegen § 7 Absatz 4 Besuch von Personen empfängt, die 
nicht dem eigenen Haushalt angehören,

11a. entgegen § 7 Absatz 6 sich nicht unverzüglich nach Kennt-
niserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermögli-
chende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 7 Absatz 6 Satz 6 vorliegt,

11b. entgegen § 7 Absatz 6 sich nicht für einen Zeitraum von  
10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung ständig 
absondert, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 Absatz 6 
Satz 4 bis 6 vorliegt,
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12. entgegen § 9 Absatz 2 oder Absatz 3 als Verantwortliche 
oder Verantwortlicher nicht sicherstellt, dass nur Personen 
im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 Zutritt erhalten, 
soweit keine Ausnahme nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 vor-
liegt, und dass nur Personen im Sinne von § 9 Absatz 2 
Nummer 2 als Personal eingesetzt werden, soweit das Per-
sonal mit Kundinnen und Kunden oder Zuschauenden in 
unmittelbaren Kontakt kommt, oder sich in den Bereichen 
der Betriebs- oder Veranstaltungsräume aufhalten, in denen 
die 2G-Bedingung gilt, nicht eine etwaig durch Personal 
nachzuweisende negative Testung dokumentiert, oder einer 
Person, die einen Nachweis nicht erbringt den Zutritt nicht 
verweigert oder nicht in geeigneter Weise auf die Geltung 
der 2G-Bedingung hinweist oder die Einhaltung der Schutz- 
und Hygieneregeln nicht sicherstellt und keine Ausnahme 
nach § 9 Absatz 2 Nummer 2, 3 oder 7 oder § 11 Absatz 2 
Satz 2 vorliegt,

13. entgegen § 9 Absatz 2 oder 3 als Kundin oder Kunde oder 
Zuschauende oder Zuschauender an Veranstaltungen teil-
nimmt oder Betriebe und Einrichtungen aufsucht, die unter 
der 2G-Bedingung stehen, ohne zu dem in § 8 Absatz 2 
Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis zu gehören und 
keine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt,

14. entgegen § 10 Absatz 1 oder Absatz 2 als Besucherin oder 
Besucher, Kundin oder Kunde ein Dienst- oder Gerichtsge-
bäude des Landes Berlin aufsucht, ohne zu dem in § 6 Ab-
satz 1 oder § 8 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Num-
mer 1 bis 4 genannten Personenkreis zu gehören und keine 
Ausnahme nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 vorliegt,

15. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 4 keine FFP2-Maske trägt und 
keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

16. entgegen § 10 Absatz 3 keine medizinische Gesichtsmaske 
trägt und keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

17. entgegen § 10 Absatz 4 einen Bahnsteig oder ein Fährtermi-
nal aufsucht, ohne zu dem in § 6 Absatz 1 oder § 8 Absatz 5 
in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Per-
sonenkreis zu gehören und keine Ausnahme nach § 37 Ab-
satz 3 Satz 2 vorliegt,

18. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 5, § 12 Absatz 3 Satz 3, § 16 
Absatz 1 Satz 1, § 17 Absatz 4, § 18 Absatz 3 Satz 2, § 19 
Absatz 4, § 26 Absatz 1 Satz 4, § 29 Absatz 1 und Absatz 4, 
§ 31 Absatz 5 oder § 34 Absatz 6, jeweils in Verbindung mit 
§ 4 Absatz 1 bis 5, als Verantwortliche oder Verantwortlicher 
keine Anwesenheitsdokumentation führt, diese nicht voll-
ständig führt, sie nicht für die Dauer von zwei Wochen auf-
bewahrt oder speichert, sie auf deren Verlangen der zustän-
digen Behörde nicht zugänglich macht, aushändigt oder auf 
sonstige Weise den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet oder löscht oder anwe-
sende Personen, die unvollständige oder offensichtlich fal-
sche Angaben machen, den Zutritt oder den weiteren Ver-
bleib nicht verwehrt, die Bescheinigung über eine Testung 
oder einen Impf- oder Genesenennachweis nicht einsieht, 
die Identität der die Bescheinigung vorlegenden Person 
nicht überprüft oder nicht sicherstellt, das digitale Anwen-
dungen ordnungsgemäß genutzt werden und keine Ausnah-
me nach § 4 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 3 Satz 3 oder § 16 
Absatz 2 vorliegt,

19. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung 
der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und 
keine Ausnahme nach § 12 oder § 13 vorliegt,

20. entgegen § 11 Absatz 3 Satz 1 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen 
die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht ge-
währleistet und keine Ausnahme nach § 12 oder § 13 vorliegt,

21. entgegen § 11 Absatz 4 als verantwortliche Veranstalterin 
oder verantwortlicher Veranstalter einer Veranstaltung im 
Freien die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
nicht gewährleistet,

22. entgegen § 11 Absatz 5 an einer privaten Veranstaltung oder 
privaten Zusammenkunft mit mehr als der höchstens zuläs-
sigen Personenzahl teilnimmt,

23. entgegen § 11 Absatz 6 in geschlossenen Räumen gemein-
sam singt, ohne die im Hygienerahmenkonzept oder in einer 
Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwal-
tung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzu-
halten und keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,

24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Min-
destabstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden, die 
nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, nicht einhält,

25. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 als die Versammlung 
veranstaltende Person kein Schutz- und Hygienekonzept er-
stellt oder dieses auf Verlangen der Versammlungsbehörde 
nicht vorlegt,

26. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 4 als die Versammlung leitende 
Person die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts bei 
der Durchführung der Versammlung nicht sicherstellt,

27. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 1 an einer Versammlung in ge-
schlossen Räumen teilnimmt, ohne zu dem in § 6 Absatz 1 
oder § 8 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 bis 
4 genannten Personenkreis zu gehören,

28. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 2 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher einer Verkaufsstelle von weniger als 100 m² 
Fläche das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 
Nummer 1 bis 3 nicht unverzüglich nach Betreten der Ver-
kaufsstelle sicherstellt oder als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher einer Verkaufsstelle von weniger als 100 m² Flä-
che Personen, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, 
nicht umgehend der Räumlichkeit verweist,

29. entgegen § 16 Absatz 4 als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher einer Verkaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines 
Einkaufszentrums (Mall) die Vorgaben der Zutrittssteuerung 
gemäß § 3 nicht beachtet,

30. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 als Kundin oder Kunde eines 
Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Körperpflege keine 
FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 
vorliegt,

31. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 als Personal eines Dienstleis-
tungsgewerbes im Bereich der Körperpflege keine medizini-
sche Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach § 2 Ab-
satz 2 vorliegt,

32. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle Dienst-
leistungen in Anspruch nimmt,

33. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 2 sexuelle Dienstleistungen in 
Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des Prostituiertenschutz-
gesetzes erbringt,

34. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 4 als Betreiberin oder Betreiber 
eines Prostitutionsgewerbes Dienstleistungen nach § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 nicht nur nach Terminvereinbarung und aus-
schließlich an einzelne Personen anbietet,

35. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 6 keine FFP2-Maske trägt und 
keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt oder gemäß § 9 
Absatz 2 Nummer 6 eine negative Testung verlangt wurde,

36. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Gaststätten aufsucht, ohne zu 
dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personen-
kreis zu gehören und keine Ausnahme nach Halbsatz 2 vor-
liegt,

37. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 und 3 als 
verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Betreiber 
einer Gaststätte oder einer Kantine die Einhaltung der Hygi-
ene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet,

38. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 5 als Gast 
in Gaststätten Speisen und Getränke nicht am Tisch ver-
zehrt, soweit keine Ausnahme nach Absatz 2 Satz 6 vorliegt,
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39. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Gaststätte bei der 
Öffnung von geschlossenen Räumen die im Hygienerah-
menkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- 
und Infektionsstandards nicht einhält,

40. entgegen § 19 Absatz 1 an Ausflugsfahrten, Stadtrundfahr-
ten, Schiffsausflügen oder vergleichbaren Angeboten, so-
weit geschlossene Räume betroffen sind, teilnimmt, ohne zu 
dem in § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personen-
kreis zu gehören,

41. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber eines Hotels, eines Beherber-
gungsbetriebs, einer Ferienwohnung oder ähnlicher Einrich-
tungen Übernachtungen anbietet, ohne die im Hygienerah-
menkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten,

42. entgegen § 21 als Selbständige oder Selbständiger eine Tes-
tung nicht durchführen lässt, eine Bescheinigung über eine 
Testung nicht für die Dauer von vier Wochen aufbewahrt 
oder sie den zuständigen Behörden auf deren Verlangen 
nicht zugänglich macht, soweit keine Ausnahme nach Satz 2 
und 3 vorliegt,

43. entgegen § 29 Absatz 1 bei der Öffnung von Kinos, Thea-
tern, Opernhäusern, Konzerthäusern und anderen kulturel-
len Einrichtungen und Veranstaltungsstätten die Vorgaben 
des § 11 nicht beachtet,

44. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 2 als Teil-
nehmende oder Teilnehmender Sport in gedeckten Sportan-
lagen, Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtun-
gen sowie in Hallenbädern ausübt, ohne zu dem in § 9 Ab-
satz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehören und 
keine Ausnahme nach § 31 Absatz 4 oder § 32 Absatz 2 vor-
liegt,

45. entgegen § 31 Absatz 3 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber einer gedeckten Sportanlage, 
eines Hallenbades, eines Fitness- oder Tanzstudios oder 
einer ähnlichen Einrichtung die in einem gemeinsamen Hy-
gienerahmenkonzept der für Sport und für Wirtschaft zu-
ständigen Senatsverwaltungen festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards nicht einhält,

46. entgegen § 32 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber Frei- oder Strandbäder sowie 
Hallenbäder ohne Genehmigung des örtlich zuständigen Ge-
sundheitsamtes öffnet oder die Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln nicht gewährleistet,

47. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1 den Wettkampfbetrieb ohne 
ein Nutzungs- und Hygienekonzept des jeweiligen Sport-
fachverbandes durchführt, dessen Regeln nicht beachtet 
oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht 
gewährleistet,

48. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 sich am Wett-
kampfbetrieb im Freien beteiligt, ohne zu dem in § 6 Ab-
satz 1 oder § 8 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Num-
mer 1 bis 4 genannten Personenkreis zu gehören,

49. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 sich am Wett-
kampfbetrieb in Innenräumen beteiligt, ohne zu dem in § 9 
Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Personenkreis zu ge-
hören und keine Ausnahme nach § 31 Absatz 4, § 32 Ab-
satz 2 oder § 11 Absatz 2 Satz 2 vorliegt; dasselbe gilt für die 
Teilnahme am Wettkampfbetrieb im Freien, der durch den 
Verantwortlichen gemäß § 33 Absatz 2 unter die 2G-Bedin-
gung gestellt wurde,

50. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber eine Tanzlustbarkeit 
oder ein ähnliches Unternehmen abhält,

51. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als Besucherin oder Besucher 
an einer Tanzlustbarkeit teilnimmt,

52. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber Saunen, Thermen oder 
ähnliche Einrichtungen ohne Einhaltung der 2G-Bedingung 
für den Publikumsverkehr öffnet,

53. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 2 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber für Saunen, Thermen 
oder ähnliche Einrichtungen die Vorgaben der Zutrittsteue-
rung gemäß § 3 nicht beachtet,

54. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 1 als Besucherin oder Besucher 
Vergnügungsstätten, Freizeitparks oder Betriebe für Frei-
zeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermitt-
lungsstellen und ähnliche Betriebe aufsucht, ohne zu dem in 
§ 9 Absatz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis zu gehö-
ren,

55. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 2 als Betreiberin oder Betreiber 
von Vergnügungsstätten, Freizeitparks oder Betrieben für 
Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettver-
mittlungsstellen und ähnliche Betriebe die Vorgaben der Zu-
trittsteuerung gemäß § 3 nicht beachtet,

56. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 3 als Personal in Arztpraxen 
oder einer anderen Gesundheitseinrichtung keine medizini-
sche Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach Satz 5 
oder § 2 Absatz 2 vorliegt,

57. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 4 als Patientin oder Patient oder 
als deren oder dessen Begleitperson keine FFP2-Maske trägt 
und keine Ausnahme nach Satz 5 oder § 2 Absatz 2 vor-
liegt.“

6. In § 41 Absatz 2 wird die Angabe „11. Februar“ durch die An-
gabe „18. Februar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Januar 2022

Der Senat von Berlin
Franziska  G i f f e y

Regierende Bürgermeisterin
Ulrike  G o t e

Senatorin für Wissenschaft, 
Gesundheit, Pflege und  

Gleichstellung
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